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Kommunikation
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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Kernenergie

Seit dem Jahr 1985 sind Betreiber von Atomkraftwerken verpflichtet, jährliche Beiträge
in den Stilllegungsfonds und seit dem Jahr 2002 zusätzlich in den Entsorgungsfonds zu
leisten. Grundlage für die Berechnung ebendieser Einzahlungen bilden Kostenstudien.
Mit der vorliegenden Revision will der Bundesrat die Stilllegungs- und
Entsorgungsverordnung (SEFV) auf Basis der Kostenstudie von 2016 anpassen.
Zentrale Änderungen der Verordnung sind die Streichung eines 2015 eingeführten
allgemeinen, pauschalen Sicherheitszuschlags von 30 Prozent, der mit der neuen
Berechnungsmethode bei den Kostenstudien nicht mehr nötig ist. Mit jenem
Zuschlagssatz, gegen welchen sich die Betreiberfirmen vor dem Bundesgericht erfolglos
gewehrt hatten, hatte man ursprünglich das Ziel verfolgt, mögliche Finanzrisiken
abzufangen. Nebst dieser Änderung beinhaltet die Vorlage weitere Anpassungen wie
beispielsweise die Senkung der nominalen Anlagerendite (von bisher 3.5% auf 2.1%) und
der Inflationsrate (von bisher 1.5% auf 0.5%) betreffend die finanzielle Anlage der
Fondsgelder. Diese Senkung hat zur Folge, dass auf die einbezahlten Beiträge eine
tiefere Realrendite (diese entsteht aus der Differenz von Anlagerendite und
Inflationsrate) berechnet wird und dadurch die Betreiberfirmen höhere Beträge
einzahlen müssen – die BKW beispielsweise nannte gegenüber der NZZ einen eigenen
Mehraufwand von CHF 100 Mio. Unzufrieden über einige geplante Anpassungen der
Verordnung sowie über die vorgesehene Senkung der Realrendite um 0.4 Prozent auf
1.6 Prozent äusserte sich einerseits der Branchenverband Swissnuclear. Gemäss der
Basler Zeitung haben die Betreiberfirmen der Schweizer Atomkraftwerke deshalb im
Januar 2019 eine weitere Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen
eingereicht. Andererseits übte beispielsweise die atomkritische Schweizerische
Energiestiftung (SES) auch generelle Kritik an der in den Beiträgen eingebauten
Sicherheitsmarge – dem Zuschlag auf die berechneten Basiskosten der Stilllegung und
Entsorgung, um mögliche Kostenüberschreitungen finanziell trotzdem decken zu
können: Gemäss einer von der SES in Auftrag gegebenen Studie seien die derzeitigen
Einzahlungen in den Fonds viel zu tief und es bestehe die Gefahr, dass die
Steuerzahlenden am Ende für die Entsorgung und Stilllegung aufkommen müssten,
berichtete etwa das St. Galler Tagblatt. Der Bundesrat schickte die Vorlage Ende 2018 in
die Vernehmlassung, die bis Mitte März 2019 dauert. 1

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 16.03.2019
MARCO ACKERMANN

Mitte März 2019 endete die Vernehmlassung zur Teilrevision der Stilllegungs- und
Entsorgungsverordnung (SEFV). Im Kern beinhaltete die Revision fünf Anpassungen:
Erstens sollte der von der Strombranche stark kritisierte pauschale Sicherheitszuschlag
wieder gestrichen werden, da mit der neuen Berechnungsmethode der Kostenstudie
2016 solche kalkulatorischen Unsicherheiten bereits einberechnet werden. Zweitens
sollte auch der Rückforderungsprozess zum Herauslösen von Fondsmitteln
konkretisiert und erleichtert werden. Dies waren die zwei Punkte in der Revision, die
gemäss dem Vernehmlassungsbericht vom November 2019 sowohl von der
Strombranche als auch von einer Mehrheit der Kantone begrüsst wurden. Starke Kritik
seitens der Kernkraftbranche und beispielsweise des Kantons Zürich gab es hingegen
für die weiteren Anpassungen. So sollten drittens die Anlageparameter auf die
einbezahlten Mittel gesenkt werden und viertens eine Anpassung der personellen
Zusammensetzung der Betreibergesellschaften in den Organen des STENFO
vorgenommen werden. Mit letzterer Änderung sollten die unabhängigen Mitglieder des
Rats gestärkt werden. Diese «Good-Governance-Strategie», wie sie die
Befürwortenden bezeichneten, missfiel den Kernkraftwerkbetreibern, da sie die Kosten
für die Stilllegung und Entsorgung der AKW zu tragen hätten und die nötige
Fachkompetenz für die Verwaltung der Fonds mitbringen würden, so der Verband
Swissnuclear. Der fünfte Punkt des Entwurfs beinhaltete Anpassungen beim
Rückerstattungsprozess. So sollten im Falle einer Überdeckung der Soll-Fondsbeiträge
die überschüssigen Beträge erst zum Zeitpunkt der Schlussabrechnung zurückbezahlt
werden können. 
Mit der Revision wolle der Bundesrat erreichen, dass für die Stilllegung und Entsorgung
der AKW genügend finanzielle Mittel in den beiden Fondstöpfen liegen und nicht der
Fiskus am Ende in die Bresche springen müsse, so die NZZ. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 06.11.2019
MARCO ACKERMANN
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Der Bundesrat beschloss Anfang November 2019, die Revision der Stilllegungs- und
Entsorgungsfondsverordnung (SEFV) per Jahresbeginn 2020 in Kraft treten zu lassen.
Er setzte damit fünf Anpassungen um, die er zuvor in die Vernehmlassung geschickt
hatte. Die Änderungen betrafen unter anderem die Beitragspflichten der
Atomkraftwerkbetreiber. Diese Zahlungen hätten erhöht werden sollen, da (aufgrund
der angepassten Anlagerendite und Teuerungsrate) die Beitragspflichten von jährlich
insgesamt CHF 96 Mio. auf  CHF 183.7 Mio. angestiegen wären. 
Am 6. Februar 2020 gab jedoch das Bundesgericht einer am 9. Mai 2018 eingereichten
Beschwerde der Axpo Power AG, der BKW, der beiden Kernkraftwerke Gösgen-Däniken
und Leibstadt sowie des Zwischenlagers Würenlingen gegen eine Verfügung des UVEK
vom 12. April 2018 statt. In jener Verfügung hatte das UVEK die Kosten für die beiden
Fonds festgelegt und die Beträge gegenüber jenen der Verwaltungskommission des
STENFO beim Stilllegungsfonds um CHF 46 Mio. und beim Entsorgungsfonds um CHF
1.051 Mrd. erhöht. Der Bundesrat hatte zwar am 7. Oktober 2015 eine Änderung der
Verordnung zum Kernenergiegesetz beschlossen, wonach ab 2016 das UVEK die
Jahresbeiträge bestimmen soll, das Bundesgericht hielt jedoch fest, dass das
Kernenergiegesetz keine solche Delegation an das UVEK vorsehe und die
Verwaltungskommission des STENFO, in welcher auch Beitragspflichtige vertreten sind,
die Jahressätze zu bestimmen habe. Gemäss Bundesgericht dürfe also nicht das UVEK,
sondern nur die Verwaltungskommission des STENFO Verfügungen zu den berechneten
Stilllegungs- und Entsorgungskosten erlassen. Der Bundesrat sei durch das UVEK
lediglich befugt, Regeln darüber erlassen, wie die Beiträge zu bemessen seien, hielt das
Bundesgericht weiter fest. Als Folge des Entscheids wird nun die
Verwaltungskommission des STENFO über die Höhe der Einzahlungen für den Zeitraum
2017–2021 befinden. Der Entscheid des Bundesrates zur Delegation der
Kostendefinition an das UVEK wurde infolgedessen korrigiert.
Wie in der Medienmitteilung des Bundesrates Ende 2019 zu lesen war, sollte mit der
Revision sichergestellt werden, dass die Atomkraftbetreiber für die gesamten Kosten
für die Stilllegung und Entsorgung der Atomkraftwerke und des atomaren Abfalls
aufkommen: «Wesentlich ist, dass die Beitragspflichtigen für die gesamten Stilllegungs-
und Entsorgungskosten aufkommen müssen. An dieser Verpflichtung ändert sich
nichts.» Ungemach in diesen Grundsatz brachte im Sommer 2020 jedoch ein vom
«Blick» veröffentlichtes geheimes Gutachten eines Anwaltsbüros im Auftrag der
Verwaltungskommission des STENFO, wonach ein hohes Risiko bestehe, dass am Ende
der Bund – und damit die Steuerzahlenden – bei der Finanzierung in die Bresche
springen müssten. Grund dafür sei die Gefahr eines Dominoeffekts, bei dem Partner
von AKW-Betreiberfirmen die finanzielle Notlage einer gewichtigen
Atomkraftbetreiberin – wie beispielsweise Alpiq oder Axpo – nicht mehr ausgleichen
könnten und selbst in Geldnöte gerieten. 
Dass die Frage der Finanzierungsaspekte noch nicht vollständig geklärt ist und sich auch
die AKW-Betreiberfirmen nicht immer einig sind, zeigte sich nebst den vielen
Anpassungen und Diskussionen auch durch Gerichtsentscheide: Ende 2020 unterlagen
beispielsweise die BKW vor Bundesgericht einem Anliegen ihrer Konkurrentinnen Axpo
und Alpiq bezüglich der Rendite der Fondsgelder. Geringste Anpassungen bei den
Vorgaben können aufgrund des langen Zeithorizontes der Geldanlagen zu grossen
Kostenunterschieden führen und bieten damit einen Nährboden für verschiedenste
Unstimmigkeiten zwischen den Akteuren. 3

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.01.2020
MARCO ACKERMANN

Während die AKW-Betreiberfirmen selber gemäss aktuellem Wissensstand in der
Berechnungsperiode 2017-2021 mit gut CHF 21.8 Mrd. totalen Stilllegungs- und
Entsorgungskosten und die Verwaltungskommission des STENFO ursprünglich mit knapp
CHF 23.5 Mrd. kalkuliert hatten, hatte das UVEK im April 2018 unter Federführung von
Doris Leuthard die geschätzten Kosten auf rund CHF 24.6 Mrd. erhöht. Dies hatte die
Betreiberfirmen auf die Barrikaden getrieben, da damit die jährlichen Einzahlungen in
die Fonds höher ausgefallen wären. Sie konnten vor Bundesgericht im Februar 2020
erfolgreich durchringen, dass nicht die vom UVEK genannten Kosten für die Berechnung
der Jahresbeiträge relevant sind, sondern jene der Verwaltungskommission des
STENFO. Ebendiese Verwaltungskommission gab daraufhin jedoch an, in der Periode
2017–2021 neu mit totalen Stilllegungs- und Entsorgungskosten von fast CHF 23.9
Mrd. zu kalkulieren, wie die NZZ sowie der Corriere del Ticino berichteten. Die
Verwaltungskommission hatte damit den Betrag zwar seit der letzten Berechnung leicht
erhöht, dieser lag dennoch um CHF 724 Mio. tiefer als jener des UVEK. 4

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 05.12.2020
MARCO ACKERMANN

1) Medienmitteilung BR vom 30.11.18; Medienmitteilung Swissnuclear vom 25.2.19; NZZ, 1.12.18; AZ, SGT, 20.12.18; NZZ, 23.1.19;
BaZ, 12.2.19; AZ, SGT, 11.3.19; NZZ, 14.3.19; AVF, 16.3.19
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2) Ergebnisbericht Vernhemlassung vom 6.11.19; Blick, NZZ, TA, 7.11.19
3) AS 2015, S. 4043 ff.; BGE 2C_440I2019; Blick (online) vom 28.2.20; Ergebnisbericht Vernehmlassung; Medienmitteilung BR
vom 6.11.19; Medienmitteilung Swissnuclear vom 11.2.2019; Medienmitteilung Swissnuclear vom 6.11.2019; BaZ, TA, 12.2.19;
Blick, NZZ, TA, 7.11.19; AZ, NZZ, SZ, 8.11.19; AVF, TA, 29.2.20; Blick, 3.6., 5.6.20; Bund, 16.11.20
4) CdT, NZZ, 5.12.20
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